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ADOPTIVKIND

auskunftsanspruch gegenüber leiblicher mutter
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass eine leibliche Mutter auch nach einer 
Adoption ihrem Kind Auskunft über die Identität des leiblichen Vaters geben muss. |

Eine im Jahr 1984 geborene Antragstellerin verlangte von ihrer leiblichen Mutter, der Antrags-
gegnerin, Auskunft über die Person des leiblichen Vaters. Bei der Geburt war die in problema-
tischen Familienverhältnissen aufgewachsene Antragsgegnerin gerade 16 Jahre alt geworden. 
Sie hatte die Schwangerschaft erst im siebten Monat bemerkt und die Hauptschule, deren sieb-
te Klasse sie damals besuchte, ohne Schulabschluss verlassen. Nach der Geburt lebte sie mit 
der Antragstellerin zunächst in einem Mutter-Kind-Heim und später in einer Mädchen-Wohn-
gemeinschaft, ehe die Antragstellerin von einem Ehepaar adoptiert wurde.

Ein 1985 durchgeführtes Vaterschaftsfeststellungsverfahren blieb ebenso erfolglos wie ein  
außergerichtlicher Vaterschaftstest mit einem weiteren Mann. Ende 2003 kam es auf Vermitt-
lung des Jugendamts zu einem Treffen zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin. Nach-
dem die Antragstellerin die Antragsgegnerin im März 2018 erfolglos aufgefordert hatte, Namen 
und Anschrift des leiblichen Vaters zu benennen, hat sie diese Auskunft nun im gerichtlichen 
Verfahren verlangt.

Das Amtsgericht (AG) hat den Antrag zurückgewiesen, weil der Antragsgegnerin die Auskunfts-
erteilung unmöglich sei. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Oberlandesgericht 
(OLG) diese Entscheidung geändert und die Antragsgegnerin antragsgemäß verpflichtet, der 
Antragstellerin alle Männer mit vollständigem Namen und Adresse zu nennen, die der Antrags-
gegnerin in der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt haben.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die dagegen von der Antragsgegnerin eingelegte Rechts-
beschwerde zurückgewiesen.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1618a BGB) müssen Eltern und Kinder einander Beistand 
leisten. Auch wenn die Vorschrift keine konkreten Sanktionen bei einem Verstoß vorsieht, kön-
nen Eltern und Kindern aus der Vorschrift wechselseitig Rechtsansprüche erwachsen. Aus dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt die verfassungsrechtliche Verpflichtung des Staates, 
der Schutzbedürftigkeit des Einzelnen vor der Vorenthaltung verfügbarer Informationen über 
die eigene Abstammung bei der Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen den Betroffe-
nen angemessen Rechnung zu tragen.

Zudem geht es nicht allein um die Durchsetzung finanzieller Interessen. Vielmehr wird mit dem 
Auskunftsanspruch eine Rechtsposition von ganz erheblicher verfassungsrechtlicher Bedeu-
tung gestärkt, nämlich das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung.

Dass die Antragsgegnerin wegen der Adoption der Antragstellerin und dem daraus folgenden 
Erlöschen des rechtlichen Eltern-Kind-Verhältnisses nicht mehr die rechtliche Mutter der  
Antragstellerin ist, steht dem Anspruch nicht entgegen. Denn das Auskunftsschuldverhältnis 
zwischen Kind und Mutter ist vor der Adoption entstanden. Würde man dies anders sehen,  
würde die Adoption hinsichtlich des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu einer 
nicht gerechtfertigten Schlechterstellung gegenüber Kindern führen, deren rechtliche Eltern-
Kind-Beziehung zu ihrer leiblichen Mutter fortbesteht. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgeg-
nerin auch keine erheblichen, gegen ihre Auskunftsverpflichtung sprechenden Abwägungsge-
sichtspunkte vorgetragen, sondern im Gegenteil zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass der  
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Auskunftsanspruch der Antragstellerin grundsätzlich besteht. Somit hat sie sich nicht auf kon-
krete Belange berufen, die mit Blick auf ihr ebenfalls verfassungsrechtlich geschütztes Recht 
auf Achtung ihrer Privat- und Intimsphäre dazu führen könnten, das Bestehen des Auskunfts-
anspruchs zu verneinen.

Mit der bloßen Mitteilung, sie könne sich an keinen möglichen Erzeuger erinnern, hat die  
Antragsgegnerin den Auskunftsanspruch nicht erfüllt. Sie hat auch nicht dargelegt, dass ihr 
eine Erfüllung auch nach Einholen der ihr zumutbaren Erkundigungen unmöglich ist. Sie  
könnte sich an eine Reihe von möglichen Kontaktpersonen wenden, um Hinweise zu potenziel-
len leiblichen Vätern der Antragstellerin zu erhalten. Diesen Nachfragemöglichkeiten fehlt es 
weder an der Erfolgsaussicht noch sind sie der Antragsgegnerin unzumutbar.

Quelle | BGH, Beschluss vom 19.1.2022, XII ZB 183/21, PM 7/22 vom 19.1.2022

ENKELUNTERHALT

unterhaltspflicht von Großeltern
| Nicht nur Eltern müssen ihren Kindern Unterhalt zahlen, solange diese zur Schule gehen 
oder sich noch in einer Ausbildung befinden. Dieselbe Pflicht kann nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§ 1607 BGB) auch die Großeltern eines Kindes treffen, wenn die Eltern wegen 
mangelnder Leistungsfähigkeit keinen Unterhalt zahlen können oder sich der Unterhaltsan-
spruch rechtlich nur schwer durchsetzen lässt. Das hat jetzt das Oberlandesgericht (OLG) 
Oldenburg klargestellt. |

Das Amtsgericht (AG) hatte den Antrag zurückgewiesen: Es sei nicht ersichtlich, warum die 
Kindesmutter nicht vollschichtig arbeiten und dadurch den Barunterhalt für das Kind auf bringen 
könne.

Das OLG hat diese Frage anders entschieden. Es könne offengelassen werden, ob die Mutter 
vollschichtig arbeiten müsse. Selbst bei einer Vollzeittätigkeit reiche ihr Einkommen nicht aus, 
um den Unterhalt des Kindes ganz oder teilweise zu erbringen. Um den eigenen Unterhalt  
sicherzustellen, müsse ihr der angemessene Selbstbehalt – von zurzeit 1.400 Euro – belassen 
werden. Da die Mutter auch bei einer Vollzeittätigkeit nicht so viel verdienen könne, dass sie den 
Unterhalt für das Kind zahlt und 1.400 Euro für ihren Lebensunterhalt behalten könne, komme 
eine Haftung der Großeltern für den Unterhalt des Enkels in Betracht. Das OLG hob hervor: 
Daran ändere sich auch nichts dadurch, dass der Kindesvater im Laufe des Verfahrens eine 
Arbeitsstelle angetreten habe und seitdem Unterhalt zahle. Denn es seien noch Rückstände für 
die Vergangenheit offen. Im Ergebnis könne daher Auskunft von den Großeltern über deren Ein-
kommen und Vermögen verlangt werden. Im Anschluss an diese Auskunft ist zu entscheiden, ob 
die Großeltern tatsächlich Unterhalt schulden.

Quelle | OLG Oldenburg, Beschluss vom 16.12.2021, 13 UF 85/21, PM 3/22 vom 14.1.2022

ELTERNGELD

adoption mehrerer Kinder: kein mehrlingszuschlag
| Der Mehrlingszuschlag für Mehrlingsgeburten ist nicht auf Mehrfachadoptionen übertrag-
bar. So hat es das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen entschieden. |
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KINDESMISSBRAUCH

Stiefenkel: Keine Schutzbefohlenen i. S. d. Sexualstrafrechts
| Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Stiefenkel nicht zu dem geschützten 
Personenkreis des Straftatbestands „sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen“ gehören, 
wie ihn das Strafgesetzbuch (§ 174 Ab. 1 Nr. 3 StGB) vorsieht. |

Der Sohn des Angeklagten (Stiefgroßvater) ist mit der Mutter einer Nebenklägerin verheiratet. 
Der Stiefgroßvater betreute die damals 15- bzw. 16-jährige Nebenklägerin. Er streichelte sie 
gegen ihren Willen, den sie auch deutlich zum Ausdruck brachte, u. a. an ihrem Gesäß und an 
ihrer Brust. Zudem machte er anzügliche Bemerkungen, um sich sexuell zu erregen. Die  
Stiefenkelin erlitt bei diesen Vorfällen auch immer wieder blaue Flecken.

Das Landgericht (LG) verurteilte den Angeklagten u. a. wegen sexuellen Missbrauchs von 
Schutzbefohlenen in sechs Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs 
Monaten. Seine Revision beim BGH war insoweit erfolgreich, als dass der Schutzbereich des  
§ 174 Ab. 1 Nr. 3 StGB nicht eröffnet ist.

Die Nebenklägerin ist kein leiblicher Abkömmling des Angeklagten, so der BGH. Leibliche  
Abkömmlinge sind Personen, die biologisch vom Täter abstammen. Neben leiblichen Kindern 
sind auch die in gerader Linie absteigenden Verwandten ([Ur-]Enkel) erfasst. Rechtliche  
Abkömmlinge eines Mannes sind adoptierte Kinder, die die rechtliche Stellung eines Kindes des 
Annehmenden erlangen, oder Kinder, die diesem rechtlich zugeordnet werden, ohne von ihm 
abzustammen (z. B., weil die Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde). Es war im Fall des BGH 
aber nicht festgestellt, dass der Sohn des Angeklagten zum Zeitpunkt der Geburt der Neben-
klägerin mit deren Mutter verheiratet war oder sie adoptiert hat. Auf das Strafmaß hat sich die 
Feststellung des BGH nicht ausgewirkt.

Quelle | BGH, Beschluss vom 22.6.2021, 2 StR 131/21, Abruf-Nr. 225992 unter www.iww.de

Die Ehefrau des klagenden Mannes brachte vier Kinder mit in die Ehe ein, die er adoptierte. Der 
Beklagte gewährte ihm für die Betreuung Elterngeld für den 6. bis 14. Monat ab Inobhutnahme. 
Der Mann begehrte gerichtlich erfolglos Mehrlingszuschläge à 300 Euro. Auch seine Berufung 
blieb erfolglos. Dem Mann steht kein Mehrlingszuschlag zu. Die Anspruchsgrundlage für den 
Mehrlingszuschlag nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 2a Abs. 4 S. 1 BEEG) ist 
weder dem Wortlaut noch dem Regelungszusammenhang nach auf den Fall einer Mehrfach-
adoption unmittelbar anwendbar. Eine analoge Anwendung kommt nicht in Betracht. Hätte der 
Gesetzgeber den Mehrlingszuschlag auch bei Mehrfachadoptionen gewähren wollen, hätte er 
dies geregelt. Der Sachverhalt ist nicht vergleichbar.

Gemäß der Gesetzesbegründung würdigt der Mehrlingszuschlag die bei Mehrlingsgeburten  
bestehende besondere Belastung der Eltern. Der Beginn des Zusammenlebens mit adoptierten 
Kindern erfordert zwar ebenfalls i. d. R. besondere fürsorgliche Leistungen der Eltern. Adop-
tierte Kinder sind aber mitunter deutlich älter als Neugeborene. Der Zeitpunkt der Adoption ist 
auch anders planbar. Hier hatte der Mann mit den zwischen drei und zehn Jahre alten Kindern 
bereits über zwei Jahre in einem gemeinsamen Haushalt gelebt. Zudem verfügt der Gesetz-
geber im Sozialleistungsrecht über einen weiten Gestaltungsspielraum. Es verletzt daher nicht 
den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, nur für die besonderen Belastungen einer Mehr-
lingsgeburt einen Zuschlag vorzusehen. Eine Revision gegen die Entscheidung ist beim  
Bundessozialgericht anhängig.

Quelle | LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.4.2021, L 13 EG 15/18


